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J. über die Befreiung vorübergehender Beschäftigungen von der Ver—

sicherungspflicht,

II. über die Entwerthung und Vernichtung von Marken,

— Nr. 288 des Deutschen Reichs-Anzeigers —hierdurch noch besonders zur
Kenntniß der Betheiligten im Großherzogthume bringen, weisen wir hleichzeitig

die mit der Ausführung des genannten Gesetzes im Großherzogthume beauf-
tragten Stellen hierdurch an, «

1. solche Personen, welche als Wäscherinnen oder Plätterinnen (Büg—
lerinnen), Schneiderinnen oder Näherinnen Wäsche oder Kleidungs—
stücke bearbeiten oder herstellen, sofern sie diese Arbeiten in den

Wohnungen ihrer Kunden verrichten und nicht regelmäßig wenigstens
einen Lohnarbeiter beschäftigen, als versicherungspflichtig zu behandeln,

2 die selbständigen Dienstmänner, Kofferträger, Fremdenführer, Stiefel-
putzer und ähnliche Gewerbetreibende, sowie selbständige Wäscherinnen,

Plätterinnen (Büglerinnen), Schneiderinnen, Näherinnen und ähnliche
Personen, soweit sie nicht unter Ziffer 1 fallen, als Betriebsunter-

nehmer zu behandeln.

Wir bemerken hierbei, daß die unterzeichnete Landes-Centralbehörde vor-

läufig nicht beabsichtigt, weitere Bestimmungen über die Entwerthung von

Marken, als solche unter Ziffer 11 des nachfolgenden Bundesraths-Beschlusses
enthalten sind, zu erlassen, und daß es hiernach bis auf Weiteres bei einer

lediglich durch die Vorstände der Versicherungsanstalten zu bewirkenden Ent-

werthung der Marken zu bewenden hat.

Weimar, den 12. Dezember 1890.

Großherzoglich Sächsisches Staats-Ministerium,
Departement des Innern.

v. Groß.

Zur Ausführung des Gesetzes, betreffend die Invaliditäts= und
Altersversicherung, vom 22. Juni 1889 (Reichs-Gesetzbl. S. 97) hat der

Bundesrath in seiner Sitzung vom 27. November 1890
36*
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J. über die Befreiung vorübergehender Beschäftigungen von der Ver—

sicherungspflicht,
ll. über die Entwerthung und Vernichtung von Marken

Bestimmungen getroffen, welche nachstehend veröffentlicht werden.

Berlin, den 27. November 1890.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

von Boetticher.

Zur Ausführung des Gesetzes, betreffend die Invaliditäts= und Alters-
versicherung, vom 22. Juni 1889 (Reichs-Gesetzbl. S. 97) beschließt der

Bundesrath auf Grund der §§ 3 Absatz 3, 109, 112, 114, 117, 120, 125
a. a. O. was folgt:

1I1. Befreiung vorübergehender Beschäftigungen von der

Versicherungspflicht (§ 3 Absatz 3).

A) Vorübergehende Dienstleistungen sind in folgenden Fällen als eine die

Versicherungspflicht begründende Beschäftigung nicht anzusehen:
1. wenn sie von solchen Personen, welche berufsmäßig Lohnarbeit über-

haupt nicht verrichten, a) nur gelegentlich, insbesondere zu gelegentlicher Aus-
hülfe, b) zwar in regelmäßiger Wiederkehr, aber nur nebenher und gegen ein

geringfügiges Entgelt, welches zum Lebensunterhalt nicht ausreicht und zu den

Versicherungsbeiträgen nicht in entsprechendem Verhältniß steht, c) zur Hilfs-

leistung bei Unglücksfällen oder Verheerungen durch Naturereignisse verrichtet

werden;
2. wenn sie von solchen Berufsarbeitern, die in einem regelmäßigen, die

Versicherungspflicht begründenden Arbeits= oder Dienstverhältniß zu einem be-

stimmten Arbeitgeber stehen, ohne Unterbrechung dieses Verhältnisses bei anderen
Arbeitgebern nebenher, sei es nur gelegentlich zur Aushülfe, sei es regelmäßig,

verrichtet werden;
3. wenn sie auf Seeschiffen im Auslande von solchen Personen verrichtet

werden, die nicht zur Schiffsbesatzung gehören;
4. wenn sie von Aufwärtern oder Aufwärterinnen und ähnlichen zu

niederen häuslichen Diensten von kurzer Dauer an wechselnden Arbeitsstellen

thätigen Personen verrichtet werden;
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5. wenn sie in Verpflegungsstationen oder in ähnlichen Einrichtungen

gegen eine Geldentschädigung verrichtet werden, welche nicht als Entgelt für

die gelieferte Arbeit, sondern als eine Unterstützung zum Zweck des besseren
Fortkommens gewährt wird. -

B)DieRegiernugeudereinzelnenBundesstaatensiudcrmächtigt,mit
Zustimmung des Reichskanzlers widerruflich anzuordnen, daß und inwieweit

vorübergehende Dienstleistungen solcher Ausländer, denen der Aufenthalt in

Grenzbezirken des Inlandes auf fest bestimmte kurze Zeit Behufs Ausführung
vorübergehender Arbeiten behördlich gestattet ist, sowie vorübergehend im In-
lande stattfindende Dienstleistungen solcher Ausländer, welche übungsgemäß in
Flößereibetrieben beschäftigt werden, als eine die Versicherungspflicht begrün-

dende Beschäftigung nicht anzusehen sind.

II. Entwerthung und Vernichtung von Marken

(§§ 109, 112, 114, 117, 120, 125).

Entwerthung.

1. Sofern auf Grund der §§ 112 oder 114 a. a. O. die Einziehung der

Beiträge durch Organe von Krankenkassen, durch Gemeindebehörden oder durch
andere von der Landes-Centralbehörde bezeichnete oder von der Versicherungs-

anstalt eingerichtete Stellen (Hebestellen) erfolgt, kann die Landes-Centralbehörde
anordnen, daß von der die Beiträge einziehenden Stelle die den eingezogenen

Beiträgen entsprechenden Marken alsbald nach deren Einklebung zu entwerthen
sind (§ 109 a. a. O.). Bei derartigen Anordnungen ist die Art der Ent-

werthung von der Landes-Centralbehörde zu regeln; dabei darf die Angabe des

Entwerthungstages vorgeschrieben werden.
2. Arbeitgeber, welche die Marken einkleben, sowie Versicherte sind befugt,

die in die Quittungskarten eingeklebten Marken in der Weise zu entwerthen,

daß die einzelnen Marken handschriftlich oder unter Verwendung eines Stempels

mit einem die Marke in der Hälfte ihrer Höhe schneidenden schwarzen wage-

rechten schmalen Strich durchstrichen werden. Andere auf die Marken gesetzte

Zeichen gelten, solange die die Marken enthaltende Qnittungskarte noch nicht
zum Umtausch eingereicht ist, nicht als Entwerthungszeichen.

3. Sofern auf Grund des § 111 a. a. O. für den Bezirk einer Versiche-

rungsanstalt durch das Statut derselben für Versicherte, welche nicht in einem

regelmäßigen Arbeitsverhältniß zu einem bestimmten Arbeitgeber stehen, oder
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für einzelne Klassen solcher Versicherten bestimmt worden ist, daß sie befugt
sind, die Versicherungsbeiträge statt der Arbeitgeber im Voraus zu entrichten,
kann die Landes-Centralbehörde anordnen, daß die betreffenden Marken ent-

werthet werden, sobald die Einziehung der Hälfte des Werthes der betreffenden

Marke von dem zur Entrichtung der Beiträge verpflichteten Arbeitgeber erfolgt.

Bei derartigen Anordnungen ist die Art der Entwerthung von der Landes-

Centralbehörde zu regeln, dabei darf die Angabe des Entwerthungstages vor-

geschrieben werden.
4. Ueber die Form der Entwerthung der Marken in den Fällen des

§5 117 Abs. 4 und des § 120 kann die Landes-Centralbehörde besondere An-

ordnung treffen.
5. Marken, welche nicht bereits anderweit entwerthet worden sind, müssen

entwerthet werden, nachdem die die Marken enthaltende QOnittungskarte zum

Umtausch eingereicht worden ist. Diese Entwerthung liegt den Vorständen der
Versicherungsanstalten oder anderen von der Landes-Centralbehörde bezeichneten

Stellen ob; sie ist, sofern sie bisher etwa versäumt sein sollte, von jeder Be-
hörde, an welche die Karte nach dem Umtausch gelangt, nachzuholen. Die Form

der Entwerthung bleibt der entwerthenden Stelle freigestellt. Auf die Außen-

seite der Quittungskarte ist handschriftlich oder unter Verwendung eines Stempels

der Vermerk „entwerthet“ zu setzen und die entwerthende Stelle zu bezeichnen.

6. Bei der Entwerthung dürfen die Marken nicht unkenntlich gemacht

werden. Insbesondere müssen der Geldwerth der Marke, die Lohnklasse und

die Versicherungsanstalt, für welche die Marke ausgegeben ist, bei Doppel-
marken auch die Kennzeichen der Zusatzmarke erkennbar bleiben.

7. Wer den vorstehenden oder den von der Landes-Centralbehörde auf

Grund der Bestimmung in Ziffer 1 getroffenen Anordnungen zuwiderhandelt,

kann für jeden Fall, sofern nicht nach anderen Vorschriften eine höhere Strafe
verwirkt ist, von der unteren Verwaltungsbehörde mit einer Ordnungsstrafe bis

zu einhundert Mark belegt werden. Die Haftung für den durch die Zuwider-

handlung verursachten Schaden bleibt hierdurch unberührt.

Vernichtung.
8. Die Vernichtung von Marken (§ 125 a. a. O.) erfolgt durch Abreißen

oder völlige Unkenntlichmachung. Dabei ist auf die QOnittungskarte handschrift-
lich oder unter Verwendung von Stempeln der Vermerk: : )) Marken

*) Hier ist die Zahl der vernichteten Marken einzurücken.
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vernichtet,“ sowie die Bezeichnung der die Vernichtung vornehmenden Stelle
zu setzen. Die Vernichtung von Marken kann auch dadurch erfolgen, daß die-

selben durch einen darauf gesetzten amtlichen Vermerk als ungültig erklärt
werden.

(108) II1. Nachdem sich eine Erweiterung der Preußischen Staatseisenbahn
zur Herstellung von Schneeschutzanlagen in den Fluren Ilmenau und Roda

nöthig gemacht hat und gegen die vorgelegten Pläne ein Bedenken nicht geltend

zu machen ist, sind die Funktionen eines Expropriationskommissars mit höchster

Genehmigung dem Großherzoglichen Amtsrichter Dr. Wittich zu Ilmenau
übertragen worden.

Weimar, den 30. November 1890.

Großherzoglich Sächsisches Staats-Ministerium,
Departement des Innern.

v. Groß.

(109) III. Auf Grund der Bestimmung in § 1 der Bekanntmachung des

Reichskanzlers, die Prüfung der Apothekergehülfen betreffend, vom 13. No-

vember 1875, wird hierdurch bekannt gemacht, daß für die Kommission zur

Prüfung der Apothekergehülfen auf die drei Jahre vom 1. Januar 1891 bis

zum 1. Jannar 1894 ernannt worden sind:

zum Vorsitzenden:

der Referent für Medizinal-Angelegenheiten in dem unterzeichneten Staats-

Ministerium Geheime Medizinalrath Dr. von Counta hier;

zu Mitgliedern:

der Apotheker Dr. ph. Bertram zu Jena und

der Großherzogliche Medizinal-Assessor Lüdde hier;

zum stellvertretenden Mitglied:
der Apotheker Dr. Ed. Stütz zu Jena.

Weimar, den 4. Dezember 1890.

Großherzoglich Sächsisches Staats-Ministerium,
Departement des Innern.

v. Groß.
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